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58. Jahrgang                          16.05.2019                                          Nr. 20 

 
 

1. Wahlbekanntmachung zur Europawahl am 26. Mai 2019 
 

2. Bekanntmachung über die Briefwahlvorstände zur Europawahl am 26. Mai 2019 
 

3. Beschluss über die Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 175 
– Teilplan 1 – Gerhart-Hauptmann-Straße 

 
4. Beschluss über die Satzung des Vorhaben- und Erschließungsplanes / vorha-

benbezogenen Bebauungsplans Nr. 40 - Marktquartier - 
 











Beschluss über die Aufstellung der 5. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 175 – Teilplan 1 – Gerhart-Hauptmann-Straße 

für einen Bereich zwischen der Lessingstraße, dem Westerholter Weg und der Wielandstraße, 
im Stadtteil des Westviertels, im nordwestlichen Bereich der Stadt Recklinghausen. 

Aufgrund des § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2017 
(BGBl. I S. 2808, 2831) und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759, 2019 S.23) hat der Rat der 
Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung am 29.04.2019 folgenden Beschluss gefasst: 

Der Rat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 175 Teilplan 1 – Gerhart-Hauptmann-Straße. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist der beigehefteten Karte zu entnehmen, 
die als Anlage Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses ist. 

Hinweis gem. § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB 
Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 aufgestellt werden. 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2017 
(BGBl. I S. 2808, 2831) in Verbindung mit § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 741) und § 12 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghau-
sen vom 1. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 vom 06.06.2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 
14.02.2017 (Amtsblatt Nr. 8 vom 24.02.2017), wird der Beschluss über die Aufstellung der 5. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 175 – Teilplan 1 – Gerhart-Hauptmann-Straße hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 

Dieser Aufstellungsbeschluss tritt am Tage nach seiner öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Recklinghausen, den 14.05.2019 

gez. 

Tesche 
Bürgermeister 



Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich  
der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 175 –  

Teilplan 1 – Gerhart-Hauptmann-Straße -  
der Stadt Recklinghausen 

 
 

 



Beschluss über die Satzung des Vorhaben- und Erschließungsplanes / 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 40 - Marktquartier - 

 
für einen Bereich einschließlich der Schaumburgstraße und südlich daran grenzend, westlich 
des Löhrhofs, nördlich der Löhrhofstraße und des Lampengässchens und östlich des Marktes 
und der Breite Straße, in der Innenstadt, in zentraler Lage der Stadt Recklinghausen. 
 
An Markt 16 bis 17 (ehemaliges Karstadt Hauptgebäude) soll ein Wohn- und Geschäftshaus mit 
großflächigem Einzelhandel und Gastronomie im Erdgeschoss, Wohnungen bzw. Service-
Wohnungen in den Obergeschossen sowie ein Hotel, das als Neubau sich in einem Teilbereich 
über die gesamten Geschosse erstreckt, entstehen. Ein Teil der erforderlichen privaten Pkw-
Stellplätze wird in einer Tiefgarage angeboten.  
Die Schaumburgstraße 2 (ehemaliges Karstadt-Bettenhaus) soll im Erdgeschoss Einzelhandel 
und Gastronomie aufnehmen. In den Obergeschossen sind Büros und Dienstleistungen sowie 
eine Kindertagesstätte im 4. und 5. Obergeschoss vorgesehen. 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, 2019 S. 23), i. V. m. § 5 
Zuständigkeitsordnung der Stadt Recklinghausen vom 30. September 2014, zuletzt geändert 
durch Ratsbeschluss vom 28.11.2016 hat der Rat der Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung 
am 29.04.2019 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Rat beschließt den Vorhaben- und Erschließungsplan / vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 40 - Marktquartier - gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.“ 
 
 
In der beigehefteten Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
dargestellt. 
 
 

Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Bebauungsplan  
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt wird der Vorhaben- und 
Erschließungsplan / vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 40 - Marktquartier - mit der 
Begründung sowie den bei der Planung zugrunde liegenden Gutachten und Vorschriften 
(Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) bei der  
 

Stadt Recklinghausen, 
Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen, 
Technisches Rathaus, Westring 51, 

45659 Recklinghausen, 
 

während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Darüber hinaus sind die Planunterlagen unter der Internetadresse 

http://www.recklinghausen.de/bplan 
abrufbar. 
 
 
 
 
 
 

 



Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) , § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 05. 
November 2015 (GV. NRW. S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen 
vom 1. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 vom 06.06.2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 
14.02.2017 (Amtsblatt Nr. 8 vom 24.02.2017), werden der Beschluss über die Satzung des 
Vorhaben- und Erschließungsplans / vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 40 - 
Marktquartier - sowie die gemäß BauGB und BekanntmVO im Rahmen der Bekanntmachung 
erforderlichen Hinweise hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan tritt gem. § 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen mit dem 
Tage nach der Ausgabe des Amtsblattes in Kraft. 
 
 
Hinweis auf Rechtsfolgen 
 
1. Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach dem Baugesetzbuch 

(BauGB) 
  
1.1  Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung 

verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

 
1.2 Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb 

von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die unter Pkt. 1.1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
 
2. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von 

Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch 
 
Unbeachtlich werden 

 
2.1 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
  

2.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 

2.3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
3. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 



a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
 
Recklinghausen, den 14.05.2019 
 
 
gez. 
 
 Tesche 
Bürgermeister 

 
 
  



Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplan / 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 40 - Marktquartier - der Stadt Recklinghausen 
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